
 
 

Protokollauszug 
aus der 

47. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversamm-
lung der Landeshauptstadt Potsdam  

vom 30.01.2019 

 
öffentlich 
Top 7.29 Gültigkeit der Wahl des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam 

2018 
19/SVV/0052 
ungeändert beschlossen 

 
Die Vorlage wird vom Kreiswahlleiter, Herrn Schrewe, eingebracht und anschließend zur Abstim-
mung gestellt:  
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt: 
 

1. Der Einspruch zur Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 
des Herrn Jan Erik Hansen ist unzulässig und wird zurückgewiesen. 
 

2. Der Einspruch zur Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 
des Herrn Guido Nischan ist zulässig, aber unbegründet und wird zurückgewiesen. 

 
3.   Die Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 ist gültig. 
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BESCHLUSS 
der 47. öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der 

Landeshauptstadt Potsdam am 30.01.2019 

 
 
 Gültigkeit der Wahl des Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt Potsdam 2018 

Vorlage: 19/SVV/0052 
  

 
1. Der Einspruch zur Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 

des Herrn Jan Erik Hansen ist unzulässig und wird zurückgewiesen. 
 

2. Der Einspruch zur Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 
des Herrn Guido Nischan ist zulässig, aber unbegründet und wird 
zurückgewiesen. 

 
3.   Die Oberbürgermeisterwahl der Landeshauptstadt Potsdam 2018 ist gültig. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

mit 40 Ja-Stimmen angenommen, 
bei 2 Stimmenthaltungen.   

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder der 
Stadtverordnetenversammlung von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. Die 
Übereinstimmung des Beschlusses mit dem Wortlaut in der Niederschrift wird amtlich 
beglaubigt. 
 
Dem Originalbeschluss werden 2 Seiten beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 07. Februar 2019  Ziegenbein 
  Leiterin des Büros 
 
 

Stempel 
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